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1.	Ziel und Zweck


Die Betriebsfeuerwehr LINZ AG ist in das Feuerwehrbuch des Landes Ober�österreich eingetragen und somit eine Körperschaft öffentlichen Rechtes.


Grundlage für die Betriebsfeuerwehr LINZ AG sind die rechtsgültigen Beschei�de und die gesetzlichen Bestimmungen.


2.	Geltungsbereich


Diese Richtlinie gilt für die Linz AG und für alle Gesellschaften, an denen die Linz AG direkt oder indirekt zu 100% beteiligt ist - dazu zählen insbesondere -





		die Linz Strom GmbH


		die Linz Gas/Wärme GmbH


		die Linz Service GmbH


		die Linz Linien GmbH


		die Managementservice Linz AG 





unbeschadet der in Gesellschaftsverträgen, Satzungen oder Geschäftsordnun�gen getroffenen Regelungen.





Ausnahmen und Abweichungen von dieser Richtlinie setzen eine schriftliche Genehmigung des Vorstandsvorsitzenden der Linz AG voraus.


3.	Begriffsbestimmungen


BTF - Linz AG		Betriebsfeuerwehr Linz AG


4.	Grundsätze


Die Betriebsfeuerwehr ist eine Einrichtung des Konzerns, ist direkt dem Vor�standsvorsitzenden unterstellt. Sie unterliegt den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.





Die Aufgaben der BTF Linz AG gehen über den Schutz und die Sicherheit im Betrieb hinaus und betreffen sowohl alle Agenden des vorbeugenden Brand�schutzes als auch die Hilfe bei Brand- oder Hochwassereinsätzen und bei Ber�gungen:





Rettung, Schutz und Bergung von Menschen und Sachwerte


Durchführung von vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzmaßnah�men innerhalb des Konzerns





4.3.	Zur sicheren Erfüllung der Aufgaben und zur Erreichung der Ziele ist eine quali�fizierte Aus- und Weiterbildung erforderlich. Die Ausbildungs- und Übungspläne sollen vom zuständigen Gruppenkommandanten ein Jahr vorher erstellt bzw. dem Kommando bekannt gegeben werden. Die Ausführung der Übungen muss in einem Übungsbuch eingetragen werden.


Die Erstellung des Übungsplanes und die Abhaltung der Übungen sind mit dem Vorgesetzten der Übungsteilnehmer abzusprechen, sodass die Teilnahme und damit die Effizienz der Übungen gewährleistet ist. 





Die Grundausbildung sowie die Übungen (Grundlehrgang, Atemschutzlehr�gang, Tauchlager, etc.) erfolgen während der Arbeitszeit bzw. der vereinbarten Bildungszeit. 





Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen ist im Einzelfall mit dem Ge�schäftsführer zu klären





4.7.	Das Unternehmen übernimmt die Kosten für die aus feuerwehrtechnischer Sicht erforderlichen ärztlichen Untersuchungen (Atemschutz, Taucher etc.), die nicht durch Dritte übernommen werden (z.B. Förderungen Land OÖ).


.


4.8.	Die räumliche Ausstattung der einzelnen Feuerwachen sowie die erforderliche Ausrüstung wird vom Unternehmen zur Verfügung gestellt. Erneuerungen erfolgen über entsprechende Positionen im Investitionsprogramm der Linz AG.





4.9.	Das Kommando der BTF - Linz AG legt jährlich dem Vorstandsvorsitzenden der Linz AG im Rahmen einer Jahrsvollversammlung einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeiten, den personellen und den technischen Stand vor.


5.	Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am 01.02.2002 in Kraft.











Der Vorstand








	Stockinger eh.	Froschauer eh.





Glötzl eh.		Heizinger eh.		Rathberger eh.
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